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 Veröffentlicht am 15.06.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1;

EStG 1972 §19 Abs2;

EStG 1972 §30 Abs1;

Rechtssatz

Eine anläßlich der Weiterveräußerung einer Liegenschaft angefallene und erst in späteren Jahren entrichtete

Grunderwerbsteuer stellt erst in den Jahren des Ab usses Werbungskosten und damit einen eventuellen Überschuß

derselben über die Einnahmen dar (Hinweis Schubert-Pokorny-Schuch-Quantschnigg, Einkommensteuerhandbuch2, §

30 Textziffer 25).
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